
 

Ausgabe 01/2024 

 

 

Aktuelles aus dem Krebsregister 

Themen des ersten Newsletters des Jahres 2024 sind die Erhöhung der Vergütungen für 

Krebsregistermeldungen, die erweiterten Nutzungsmöglichkeiten des Krebsregisters durch 

Leistungserbringer sowie der Abschluss der Datenerhebung 2023 

 

Erhöhung der Vergütungen für Krebsregistermeldungen 

Mit Wirkung zum 01. Februar 2024 wurden die Vergütungen für Meldungen an 

flächendeckende klinische Krebsregister nach § 65c SGB V durch den GKV-Spitzenverband 

sowie die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die 

Kassenzahnärztliche Vereinigung angepasst.  

Die Beträge der vom Krebsregister Saarland geleisteten Aufwandsentschädigungen sind 

dann wie folgt:  

Meldungsanlass 
Höhe der  

Meldevergütung 

Meldung zur Diagnosestellung einer Neubildung nach hinreichender Sicherung 
(„Diagnosemeldung“) 

19,50 € 

Meldung eines histologischen oder labortechnischen oder zytologischen Befundes 4,50 € 

Meldung anlässlich des Beginns und Abschlusses einer spezifischen 
therapeutischen Maßnahme („Therapiemeldung“) 

9,00 € 

Meldung anlässlich des Auftretens von Rezidiven oder Metastasen oder dem 
Voranschreiten der Erkrankung im weiteren Verlauf („Verlaufsmeldung“) sowie 
des tumorbedingten Todes einer Patientin oder eines Patienten 

9,00 € 

Meldungen von Patientinnen und Patienten, die zum Zeitpunkt der Meldung das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Meldungen zu invasiven 
Basalzellneubildungen der Haut („Basaliome“) sowie Meldungen sonstiger 
invasiver nicht-melanozytärer Karzinome der Haut, die nicht als prognostisch 
ungünstig gelten 

5,50 € 

 

Maßgeblich ist jeweils der Zeitpunkt der den Meldungen zugrundeliegenden Ereignisse (d. h. 

Diagnosedatum bei Diagnosemeldungen, Datum des Beginns oder Abschlusses einer 

tumorspezifischen Behandlung bei Therapiemeldungen, Untersuchungsdatum bei 

Verlaufsmeldungen, etc.). Rückfragen beantwortet gerne die Vertrauensstelle des 

Krebsregisters per E-Mail (vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de) oder telefonisch 

(0681/ 501-4538). 

mailto:vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de


Erweiterte Nutzungmöglichkeiten des Krebsregisters durch Leistungserbringer 

Ärztinnen und Ärzte können zukünftig einfacher Daten des Krebsregisters für die 

interdisziplinäre direkt patientenbezogene Zusammenarbeit und die einrichtungsbezogene 

Qualitätssicherung nutzen. Benötigte Informationen zum Verlauf von Tumorerkrankungen 

und zum Vitalstatus der behandelten Patientinnen und Patienten, wie sie z. B. für die 

Zertifizierung von onkologischen Einrichtungen benötigt werden, stellt das Krebsregister 

Saarland ab sofort zusammengefasst in digitaler Form bereit. Mit dem Melderportal des 

Krebsregisters haben behandelnde Ärztinnen und Ärzte bereits heute die Möglichkeit, 

vorliegende aktuellste Informationen zu ihren Patientinnen und Patienten fallbezogen 

aufzurufen. 

Fragen dazu beantwortet die Vertrauensstelle des Krebsregisters gerne per E-Mail 

(vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de) oder telefonisch (0681/ 501-4538). 

 

Abschluss der Datenerhebung 2023  

Damit die Datenerhebung für das vergangene Jahr abgeschlossen werden kann, bittet die 

Vertrauensstelle des Krebsregisters, dass noch ausstehende Diagnose-, Therapie- und 

Verlaufsmeldungen des Jahres 2023 bis spätestens 20. Februar 2024 an das Krebsregister 

übermittelt werden. 

 

Abmeldung 

Um sich vom Newsletter des Saarländischen Krebsregisters abzumelden, senden Sie bitte eine E-Mail an 

vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de. Die Vertrauensstelle des Krebsregisters nimmt unter der unten angegebenen 

Rufnummer ebenfalls Abmeldungen entgegen. 
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Informationen zur EU-Datenschutzgrundverordnung 

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Newsletters des Saarländischen Krebsregisters sind diese abrufbar unter 

https://krebsregister.saarland.de/aerztinnen-und-aerzte/newsletter/. 
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